
 

Kontaktdatenerhebung im Rahmen der aktuell gültigen Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten des Landes 

Nordrhein-Westfalen.  

Sehr geehrte Badegäste,  

wir sind derzeit dazu verpflichtet, Kontaktdaten und Aufenthaltszeiten unserer Gäste zur Ermöglichung des Monitorings der 

Corona – Pandemie zu dokumentieren. Daher bitten wir Sie sich auf dieser Liste entsprechend zu registrieren.  

Datum: _________  

Aufenthaltszeit: von___________ Uhr bis ___________Uhr  

Name, Vorname                          Adresse                           Telefonnummer                     Unterschrift zur Einverständniserklärung *  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Einverständniserklärung zur Erhebung personenbezogener Daten. Wir sind im Rahmen der Verordnungen des Landes 

Nordrhein-Westfalens während der aktuellen Corona Pandemie zur Datenerhebung von Kontaktdaten und 

Aufenthaltszeitpunkte verpflichtet. Die Erhebung Ihrer Daten erfolgt daher auf der Grundlage des Art. 6 Absatz 1 S. 1 lit. c, 

Abs. 3 DatenschutzGrundverordnung. Diese Daten dienen ausschließlich der zuständigen Behörde im Bedarfsfall der 

Kontaktpersonennachverfolgung. Die Daten sind durch uns vier Wochen aufzubewahren und werden anschließend 

vernichtet.  
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§ 2a Rückverfolgbarkeit  

  

(1) Die Rückverfolgbarkeit im Sinne dieser Vorschrift ist sichergestellt, wenn die den 

Begegnungsraum eröffnende Person (Gastgeber, Vermieter, Einrichtungsleitung, Betriebsinhaber, 

Veranstaltungsleitung usw.) alle anwesenden Personen (Gäste, Mieter, Teilnehmer, Besucher, 

Kunden, Nutzer usw.) mit deren Einverständnis mit Name, Adresse und Telefonnummer sowie – 

sofern es sich um wechselnde Personenkreise handelt – Zeitraum des Aufenthalts bzw.  

Zeitpunkt von An- und Abreise schriftlich erfasst und diese Daten für vier Wochen aufbewahrt. Die 

Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu sichern und nach Ablauf von vier Wochen vollständig zu 

vernichten. Die für die Datenerhebung gemäß Satz 1 Verantwortlichen können zusätzlich eine 

digitale Datenerfassung anbieten, haben dabei aber sämtliche Vorgaben des Datenschutzes 

(insbesondere bei der Fremdspeicherung von Daten) und die vollständige Löschung der Daten nach 4 

Wochen in eigener Verantwortung sicherzustellen. Zudem sind die Daten im Bedarfsfall der 

zuständigen Behörde auf Verlangen kostenfrei in einem von ihr nutzbaren Format – auf Anforderung 

auch papiergebunden – zur Verfügung zu stellen. Personen, die in die digitale Datenerfassung nicht 

einwilligen, ist in jedem Fall eine nur papiergebundene Datenerfassung anzubieten. (2) In allen Fällen 

des Zusammentreffens mehrerer Personen, in denen diese Verordnung nicht die Rückverfolgbarkeit 

nach Absatz 1 anordnet, liegt es in der Verantwortung der zusammentreffenden Personen, für vier 

Wochen nach dem Zusammentreffen zu gewährleisten, dass im Fall einer Infizierung mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 sämtliche Personen der unteren Gesundheitsbehörde mit Kontaktdaten 

benannt werden können.  
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